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1 Ausgangslage 

In der diesjährigen Ausgabe für die Jahresendarbeiten Abacus werden wiederum die Arbeiten 

rund um die Lohnbuchhaltung beschrieben. 

Die Informationen in dieser Dokumentation (Programmnummern und Print Screens) beziehen 

sich auf die Abacus Versionen 2022 und 2021. Gegenüber der Version 2020 ist es zu 

wenigen Programm-Verschiebungen gekommen. Wir weisen an den betreffenden Stellen 

jeweils darauf hin. 

 

2 Grundeinstellungen Software 

2.1 Einstellungen Versicherungen 

a) Meldung Unfallversicherer und Pensionskasse an die Ausgleichskasse (ELM 5.0) 

Ab der Abacus Version 2021 verlangt die Schnittstelle ELM 5.0 zwingend bei der 

Jahresendmeldung an die Ausgleichskasse eine Bestätigung, bei welchem Unfallversicherer 

und bei welcher Pensionskasse der Betrieb versichert ist. Werden keine Versicherungen 

hinterlegt, ist eine Textbegründung notwendig.  

Ohne diese Informationen ist eine elektronische Einreichung der AHV nicht mehr möglich. 

Die Angaben werden im Programm L431 „Unternehmensdaten“ hinterlegt. Falls mehrere 

Versicherungen vorhanden sind, tragen Sie diejenige Versicherung ein, welche der Mehrheit 

der Mitarbeitenden zugewiesen ist. 

 

 

 

Damit die Versicherungen im Programm L431 Unternehmensdaten zugewiesen werden 

können, müssen sie bereits im Programm L432 Versicherungsstamm erfasst sein: 
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Wenn bisher noch kein BVG-Vertrag erfasst ist, muss nun einer ergänzt werden. Es reicht, 

einen Vertrag mit Namen und Adresse zu erfassen. BVG-Codes und weitere Flags sind nicht 

notwendig, und den Mitarbeitenden müssen keine Codes zugewiesen werden. 

 

 

b) Elektronischer Übermittlungsprozess für Versicherungen UVG, UVGZ, KTG 

Mit dem ELM 5.0 Standard (ab Version 2021) kann die manuelle Freigabe der Deklaration im 

Internetportal der Versicherung übersprungen werden. 

In bestimmten Fällen müssen aber im Versicherungsportal noch Ergänzungen gemacht 

werden (Schnupperlehrlinge, UVG-Mindestlöhne, Lohnzahlung ausserhalb der Abacus 

Lohnbuchhaltung). Damit dieser Punkt nicht versehentlich übersprungen wird, empfehlen 

wir, auf den Versicherunsverträgen UVG, UVGZ und KTG die nachstehende Änderung 

vorzunehmen. 

Im Programm L432 Versicherungsstamm mittels Haken die Bemerkung aktivieren: 

Übermittlung standardmässig als „Unvollständig“ markieren (Freigabe erforderlich) 

Dann läuft der Prozess wie bisher gewohnt ab, und Sie bestätigen die Lohnsummen erst im 

Internetportal der Versicherung definitiv. 
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2.2 Einstellungen Lohnausweisvorlagen  

Programm L446 Lohnausweisbemerkungen 

a) Bemerkung auf dem Lohnausweis zu Aussendienstanteil fällt weg 

Bis zum Jahr 2021 musste die Anzahl Aussendiensttage für Mitarbeitende mit Geschäftsauto 

in den Lohndaten des Personalstammes geführt und diese Information auf dem Lohnausweis 

aufgedruckt werden. 

Ab 2022 entfällt diese Bemerkung im Lohnausweis. Sie kann aus der Lohnausweisvorlage 

entfernt werden.  

 

b) Neue Einstellungen auf Lohnausweisvorlage 

Die Bemerkungen zum Lohnausweis können auf Wunsch optimiert werden. 

Für folgende drei Standard-Bemerkungen 
- 100   1 von [mehreren] Lohnausweisen 
- 110   Beschäftigungsgrad 
- 600   Lohnausweis als Abrechnungsbeleg für die Quellensteuer verwenden 

gibt es neben den bisherigen Stati Aktiv und Inaktiv auch den neuen Status Automatisch, 

dann werden diese Bemerkungen automatisch bei den richtigen Mitarbeitenden angedruckt. 

Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, können Sie die Bemerkungen in der Vorlage 

anpassen oder ergänzen. 
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2.3 BFS-Statistik ab Version 2022 (Ablösung Lohnstrukturerhebung LSE) 

Die ELM 4.0 zertifizierten Versionen sind bis Version 2021 in der Lage, die 

Lohnstrukturerhebung via ELM einzureichen. Hierfür sind keine Änderungen notwendig. 

Ab Version 2022 kann die alle zwei Jahre stattfindende Lohnstrukturerhebung nicht mehr 

via ELM eingereicht werden, weil dieser Prozess im ELM 5.0-Standard von Swissdec nicht 

mehr existiert.  

Mit ELM 5.0 wird die schweizerische Lohnstrukturerhebung (LSE) mit dem monatlichen 

Prozess der BFS-Statistik abgedeckt. Die monatliche BFS-Statistik ist ein neuer, komplexer 

Prozess, der zuerst eingerichtet werden muss. 

Nicht alle Abacus-Anwender können oder wollen auf den neuen BFS-Prozess wechseln. Damit 

dennoch eine Möglichkeit zur elektronischen Einreichung vorhanden ist, wird deshalb ab der 

Version 2022 die Schnittstelle LohnWebPlus ergänzt. Mit diesem Excel-Export kann die 

Lohnstrukturerhebung separat als Datei via LohnWebPlus eingereicht werden. Dieser Export 

steht auf der Version 2022 ab dem Software Pack 15.09.2022 zur Verfügung. 

Im Programm L2981 «LSE-Statistik» ist der Excel-Export mit der Schaltfläche «LohnWebPlus» 

zu finden:  

 

Der Excel-Export über LohnWebPlus entspricht den technischen Richtlinien für die 

elektronische Datenübermittlung. Dies ermöglicht alle Kunden, die generierte Datei direkt 

via LohnWebPlus übermitteln zu können, ohne nachträgliche Formatierungen vornehmen zu 

müssen.  

Falls Sie sich für den neuen Prozess mit der monatlichen elektronischen Übermittlung 

der BFS-Statistik interessieren, können Sie uns dazu Ende Januar/Anfangs Februar 2023 

kontaktieren. 
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3 Jahresendarbeiten Lohn 

Im Abacus Lohn kann nach wie vor nur mit 2 offenen Kalenderjahren gearbeitet werden. 

Die Eröffnung des zweiten Jahres vereinfacht die frühzeitigen Mutationen in den Lohndaten 

des Folgejahres. Zudem erlaubt die Führung von zwei offenen Jahren auch die rückwirkende 

Auszahlung von Spesen, Salären von Inhabern usw. im abgelaufenen Kalenderjahr, während 

bereits im neuen Jahr Löhne verarbeitet werden. 

Die Funktion „Jahr xxxx provisorisch abschliessen“ blockiert die Erstellung von neuen 

Lohnperioden im bisherigen Kalenderjahr. So kann sichergestellt werden, dass nach dem 

Übermitteln der Versicherungsdeklarationen keine nachträglichen Löhne im alten Jahr 

verarbeitet werden. Der provisorische Jahresabschluss kann jederzeit mit der Funktion „Jahr 

xxxx wieder eröffnen“ rückgängig gemacht werden. 

Die Funktion „Jahr xxxx definitiv abschliessen“ beendet die Erfassung im betreffenden 

Jahr unwiderruflich. Dieser Jahresabschluss kann nicht rückgängig gemacht werden. 

 

Print Screen Programm L56 Jahresabschluss: 
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3.1 Vorbereitungsarbeiten  

Neues Lohnjahr 

Beschaffung neue Ansätze für Versicherungen und Tabellen erledigt 

AHV/IV/EO/ALV/FAK 

Quelle: Akontorechnung für neues Jahr 

 

UVG/UVGZ/KTG 

Quelle: Mitteilung der Versicherung, bei Änderungen der Verträge am besten 
neues ELM-Profil verlangen 

 

BVG 

Lohnmitteilung für neues Jahr an BVG-Versicherer machen 

 

L421 Tabellen 

Ansätze für firmenspezifische Tabellen in Erfahrung bringen (falls solche 
verwendet werden), Quelle: betriebsintern 

 

L32 Lohnwerte 

Anpassungen Löhne in Erfahrung bringen, Quelle: betriebsintern 

 

 

Vergangenes Lohnjahr 

ELM - Stammdatenprüfung (Vorbereitung Übermittlung) erledigt 

L2995 Lohnmeldung erstellen   Bereich Kommunikation / Daten überprüfen 

Empfehlung: Datenüberprüfung für Jahresendverarbeitung frühzeitig vor 
Erstellung der Jahresendmeldungen durchführen.  

Tipp: In der Funktion Datenüberprüfung stehen neu detaillierte Selektionen 
zur Verfügung. So kann auch nur eine einzelne Versicherung ausgewählt 
werden z.B. die AHV. Für die übrigen Versicherungen werden dann keine 
Warnungen und Fehler angezeigt, so dass die Warnungs- und Fehlerprotokolle 
übersichtlicher und kürzer sind. 

 

 

Einstellungen für Lohnausweis erledigt 

L414 Lohnartenzuordnung   Bereich Lohnausweis 

Sind die Lohnarten den korrekten Lohnausweisziffern zugeordnet? 

 

L31 Lohnausweisvorlagen 

Ist bei allen Mitarbeitenden die richtige Lohnausweisvorlage hinterlegt? 
Tipp zum Prüfen: Auswertung erstellen in L351 Personal-Standardlisten 

 

L446 Lohnausweisbemerkungen (V2020: L443) 

Sind in den Lohnausweisvorlagen die richtigen Bemerkungen hinterlegt? 
Sind die Bedingungen auf den Lohnausweisbemerkungen korrekt? 

 

Nützliche Link: 

Link zum Bereich Lohnausweise auf der Website der Eidg. Steuerverwaltung 

 

 

mailto:info@bsi-partner.ch
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Familienzulagen (für ELM-Übermittlung an Ausgleichskasse /FAK) erledigt 

L414 Lohnartenzuordnung   Bereich Familienzulagen / Standard ELM) 

Sind die Lohnarten korrekt zugeordnet?  
Die Korrektur Kinderzulagen Vorjahr darf nicht zugewiesen werden. 

 

 

3.2 Neues Lohnjahr vorbereiten 

Programmnummer - Vorgang Erledigt 

L56 Jahresabschluss - Definitiver Jahresabschluss 

Im Lohn können maximal 2 Jahre gleichzeitig offen sein 

Jahr 2021 definitiv abschliessen (Haken setzen bei „Kontrolle der 
Vollständigkeit der Abrechnungsdaten“) 

 

L56 Jahresabschluss - Neues Jahr 2023 eröffnen 

Schritt 2. Lohnwerte 

Bei der Eröffnung des neuen Jahres werden grundsätzlich alle Lohndaten-
felder vorgetragen, ausser den Feldern, welche Sie im neuen Jahr bereits 
mutiert haben. Sollen einzelne Lohnwertfelder nicht übertragen werden, so 
können diese hier markiert werden. Sie werden dann auf 0.00 gesetzt. 

Schritt 3. Funktion ausführen – „Weiter“ drücken  

Beantworten Sie am Schluss die Abfrage „Wollen Sie die jahresabhängigen 
Tabellen ins neue Kalenderjahr kopieren?“ mit JA. -> nur Tabellen mit 
Nummern grösser als 100 kopieren. Falls die Abfrage mit NEIN beantwortet 
wurde, können die Tabellen nachträglich über Programm L423 nachkopiert 
werden. 

 

L441 Nationale Daten (V2020: L43) 

Auf der Zeitachse 2023 die Beiträge und Grenzbeträge prüfen und anpassen  
-> siehe Punkt 3.4 Anhang Nationale Daten 2023 

 

L444 Stammfelder (V2020: L441) 

Auf der Zeitachse 2023 die Ansätze prüfen und bei Bedarf anpassen. 
- Firmenstammfelder  
- Abteilungsstammfelder (nur falls verwendet) 
- GB-Stammfelder (nur falls vorhanden und verwendet) 

 

L432 Versicherungsstamm (V2020: L443) - Ausgleichskassen und 
Unfallversicherungen 

Auf den verschiedenen Versicherungen auf der Zeitachse 2023 die Ansätze, 
Beträge und Versicherungsprofile prüfen, bei Bedarf anpassen. 

 

L432 Versicherungsstamm (V2020: L443) - Unfallzusatz- und KTG-
Versicherung 

Auf der Zeitachse 2023 prüfen und bei Bedarf anpassen: 
- Lasche „Höchstlöhne“: Maxima-Beiträge 
- Lasche „Beiträge“: Beitragssätze für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 

 

  

mailto:info@bsi-partner.ch
http://www.bsi-partner.ch/


 

 

 

 
 

bsi partner ag ▪ Rain 47 ▪ 5000 Aarau ▪ Zentrale +41 62 508 34 00 ▪ info@bsi-partner.ch ▪ www.bsi-partner.ch  8 

 

L32 Lohndaten 

Die Lohndaten auf der Zeitachse 2023 prüfen und bei Bedarf anpassen. 

Tipp: Auswertung der Lohndaten zur Kontrolle mit Programm L351 Personal-
Standardlisten / Liste Lohnwerte / Mitarbeiter Bestand per 31.01.2023 

Tipp: Für Anpassungen von z.B. Monatslohn oder BVG-Beiträgen über mehrere 
/ alle Mitarbeitenden evtl. L381 Globalmutation Personaldaten verwenden 

 

L421 Tabellen erfassen 

Die Werte der verwendeten Tabellen auf Zeitachse 2023 prüfen und bei 
Bedarf anpassen. 
(ausser Tabellen Familienzulagen und Quellensteuer, siehe nächster Punkt) 

 

L422 Tabellen importieren 

Dieser Punkt betrifft nur Abacus-User mit einer firmeneigenen Abacus-Installation. 
Für AbaWeb-Kunden und Kunden mit Hosting wird der Import durch bsi erledigt. 

Die Tabellen für Familienzulagen und Quellensteuer herunterladen und 
importieren. 
Links zu Quellen: Homepage von Abacus oder Eidg. Steuerverwaltung. 

Tipp: Lesen Sie die QST-Tarife erst anfangs Januar ein (ca. Woche 2). Vorher 
sind oftmals noch nicht alle Kantonstarife aktuell. 

 

L31 Personalstamm - Lasche Versicherungen 

Auf Zeitachse 2023 prüfen, ob bei allen Mitarbeitenden die korrekten 
Versicherungscodes hinterlegt sind. 

Tipp: Auswertung der Versicherungscodes zur Kontrolle mit L351 Personal-
Standardlisten / Liste Versicherungen / Mitarbeiter Bestand per 31.01.2023 

 

 

3.3 Abschlussarbeiten vergangenes Jahr 

Programmnummer - Vorgang Erledigt 

L56 Jahresabschluss - Provisorischer Jahresabschluss 

Jahr 2022 provisorisch abschliessen (Haken setzen bei „Kontrolle der 
Vollständigkeit der Abrechnungsdaten“) 

 

L2933 - Lohnkonto 

Programm für Jahresauswertung pro Mitarbeitenden inkl. Rekapitulation; 
zusätzlich werden diverse Mitarbeiterdaten mit angedruckt, z.B. Sozial-
versicherungsnummer und Anstellungsbeginn/-ende. 

 

L29 Nationale Auswertungen 

Abrechnungen der verschiedenen Versicherungen erstellen und überprüfen: 
L2911 / L2941 und evtl. L2945 für AHV- und FAK-Abrechnung 
L2921 für UVG-Abrechnung 
L2922 für UVGZ-Abrechnung 
L2923 für KTG-Abrechnung 

 

L2915 AHV-Splitting erstellen gilt für Versionen V2022 und V2021 

Für das aktuelle Jahr dürfen nur positive AHV-pflichtige Lohnsummen 
gemeldet werden (neuer Standard ELM 5.0). Sind negative AHV-pflichtige 
Lohnsummen vorhanden, müssen diese zuerst auf Vorjahr und aktuelles Jahr 
aufgeteilt werden. Dazu dient das Programm L2915 AHV-Splitting erstellen. 

 

mailto:info@bsi-partner.ch
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L2995 Lohnmeldung erstellen - ELM 

Elektronische Übermittlung der Lohndeklarationen an die verschiedenen 
Versicherungsinstitute. 

 

L2971 Lohnausweis aufbereiten 

Unter „Kriterien“ den Haken setzen bei „Bereits mutierte Felder neu 
aufbereiten“. 

 

L2974 Lohnausweise ausgeben 

Vor Aufbereitung: Reihenfolge Mitarbeiter, wählen zwischen Personal-Nr. 
oder Name 

Ausgabe / Gestaltung / Ausgabe: Bei „Adresse“ Randabstand erfassen, 14 cm 
für Adressdruck rechts, 3 cm für Adressdruck links 

Tipp: aufbereitete Lohnausweise ins Personaldossier ablegen 

Tipp: Für die Ausgabe der Lohnausweise steht neu auch eine Reihenfolge 
nach Kanton zur Verfügung 

 

 

L2995 Lohnmeldung erstellen – ELM 

Für Kantone, nach deren Gesetz die Lohnausweise direkt auch ans Steueramt 
einzureichen sind, können die Lohnausweise ebenfalls elektronisch per ELM 
übermittelt werden. 

Die betreffenden Kantone sind in Programm L621 Applikationseinstellungen 
bereits standardmässig für die Übermittlung markiert (unter Versicherungen / 
Lohnausweis). So werden bei einer elektronischen Übermittlung automatisch 
die richtigen und nur die notwendigen Kantone vorgeschlagen. 

 
Nach der Übermittlung bleibt in den Detailinformationen der Übermittlung 
ersichtlich, für welche Mitarbeiter ein Lohnausweis versandt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 062 508 34 00 oder per E-Mail auf 
info@bsi-partner.ch.  

Gerne können Sie auch einen Termin vereinbaren, um die Jahresendarbeiten in Abacus 
gemeinsam mit uns zu erledigen (per Telefon/Fernwartung oder bei Ihnen vor Ort). 
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3.4 Anhang Nationale Daten 2023 

In Programm L441 Nationale Daten (V2020: L43) sind folgende Daten zu hinterlegen: 

 

 

Bitte beachten Sie: 

- Das Solidaritätsprozent auf den ALVZ-Lohnsummen fällt ab 01.01.2023 weg 

Quelle: SECO Staatssekretariat für Wirtschaft 

Weitere Veränderung zum Vorjahr in den Bereichen: 

- AHV / Jährlicher Mindestbeitrag AHV ändert 

- BVG / alle vier Werte ändern 
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